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Stand: 26.10.2021

1.  Ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde – Sollten bei Bau- und Erdarbeiten archäologische Funde oder 

Befunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken, Knochen sowie 

auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch in geringen Spuren) freigelegt, an-

geschnitten oder sonst beobachtet werden, so sind diese gemäß § 14 Abs. 1 NDSchG meldepflichtig und 

müssen der archäologischen Denkmalpflege des Landkreises Uelzen unverzüglich angezeigt werden. 

Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten, der Unternehmer und/oder der Bauherr. 

Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der 

Anzeige unverändert zu lassen bzw. ist für ihren Schutz Sorge zu tragen. Die Missachtung der Meldepflicht 

bzw. die Zerstörung archäologischer Funde und Befunde stellen Ordnungswidrigkeiten dar. 

2.  Altablagerungen – Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nach bisherigem Kenntnisstand keine 

Verdachtsfläche vorhanden. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf 

Altablagerungen oder Altstandorte (bzw. schädliche Bodenveränderungen) zu Tage treten, so ist 

unverzüglich die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises zu benachrichtigen. 

3. Artenschutz – Um die Verletzung und Tötung von Individuen geschützter Tierarten auszuschließen, ist das 

Terrain vor Bau-, Abriss- und Rodungsarbeiten, der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleichbare 

Maßnahmen auf Vorkommen geschützter Arten hin zu überprüfen. Unmittelbar vor dem Fällen sind 

Bäume durch eine sachkundige Person auf die Bedeutung für höhlenbewohnende Vogelarten sowie auf 

das Fledermausquartierpotenzial zu überprüfen. Gebäude sind bei Sanierungsmaßnahmen oder 

Abrissarbeiten auf Fledermausvorkommen sowie auf Vogelniststätten zu überprüfen. Werden Individuen 

/ Quartiere festgestellt, sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen ist mit dem 

Landkreis abzustimmen. 

4.  Fledermaus- und insektenfreundliche Beleuchtung – Zum Fledermaus- und Insektenschutz wird 

empfohlen, Außenflächen nur, wo notwendig, und nur mit insektenfreundlichen streulichtarmen 

Lampentypen, z. B. LED zu beleuchten. Seitliches oder nach oben ausstrahlendes Streulicht sollte 

unbedingt vermieden werden. Dies kann durch entsprechende Abschirmungen der Leuchten zur Seite und 

nach oben hin gewährleistet werden. 

5.  Kampfmittel – Sollten sich während Bauarbeiten Hinweise auf Bombenblindgänger oder andere Kampf-

mittel im Boden ergeben, so ist unverzüglich die nächste Polizeidienststelle, das Ordnungsamt der 

Gemeinde oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst der zentralen Polizeidirektion in Hannover zu 

informieren. 

6.  Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) 

können im Gemeindebüro der Gemeinde Suhlendorf zu den Geschäftszeiten eingesehen werden. 

Nr. 1 Grüngestaltung 

Im gesamten Plangebiet sind aus ökologischen Gründen die nicht überbauten Grundstücksflächen zu begrünen 

und gärtnerisch zu gestalten (vorzugsweise mit heimischen Pflanzen). Die Anlage von Schottergärten ist nicht 

zulässig (§ 84 Abs. 3 Nr. 6 i. V. m. § 9 Abs. 2 NBauO). 

Nr. 2 Ordnungswidrigkeiten 

Gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer unter Nr. 1 und 2 aufgeführten öffentlichen 

Bauvorschriften zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße 

von bis zu 500.000 € geahndet werden. Zuwiderhandlungen gegenüber den Grünordnungsvorschriften können 

ebenfalls mit einer Geldbuße gem. § 80 Abs. 5 NBauO geahndet werden. 

Nr. 1  Art der baulichen Nutzung 

Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets (WA) sind folgende allgemein zulässige Nutzungen nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 

BauNVO i. V. m. § 4 Abs. 2 BauNVO): 

 nicht störende Handwerksbetriebe 

Ausnahmsweise zulässige Nutzung sind bis auf Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplans (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO 

i. V. m. § 4 Abs. 3 BauNVO). 

Nr. 2 Garagen, Carports und Stellplätze 

Außerhalb der nicht überbaubaren Flächen des allgemeinen Wohngebiets (WA) ist das Errichten von Garagen, Carports 

und Stellplätzen i. S. des § 12 BauNVO nur entlang öffentlicher Verkehrswege in 3 m Breite sowie nur entlang der 

Südgrenze des Flurstücks 99/7 in 3 m Breite zulässig. Die Errichtung von Garagen, Carports und Stellplätzen i. S. des § 12 

BauNVO außerhalb der nicht überbaubaren Flächen ostwärts der östlichen Baugrenze auf dem ehemaligen Flurstück 

99/49 ist nicht zulässig. 

Nr. 3 Grünordnung 

(1) Innerhalb der Fläche für Anpflanzungen ist eine Baum-Strauch-Hecke aus standortheimischen Bäumen und Sträuchern 

zu pflanzen. Es sind Bäume und Sträucher aus der Artenliste im Pflanzabstand von maximal 2 m in und zwischen den 

Reihen zu pflanzen, je 5 m² ist eine Pflanze zu setzen. Der Anteil der Baumpflanzungen ist gleichmäßig zu verteilen und 

hat mindestens 20 % zu betragen. Für die Pflanzungen sind 2 – 3 x verpflanzte Jungpflanzen in einer Größe von 80 – 120 

cm zu verwenden. Alle festgesetzten Pflanzungen sind fachgerecht auszuführen, gegen Wild- bzw. Viehschädigungen zu 

schützen und dauerhaft extensiv zu unterhalten. Es sind ausschließlich Pflanzen regionaler Herkunft in Baumschulqualität 

zu verwenden (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). 

Artenliste A – Baumarten  
Deutscher Name Botanischer Name 

Stieleiche Quercus robur 

Rotbuche Fagus sylvatica 

Feldahorn Acer camprestre 

Hainbuche Carpinus betulus 

Esche Fraxinus excelsior 

Vogel-Kirsche Prunus aviura 

Eberesche Sorbus aucuparia 

Traubenkirsche Prunus padus 

Artenliste B – Straucharten 
Deutscher Name Botanischer Name 

Kornelkirsche Cornus mas 

Hartriegel Cornus sanguinea 

Hasel Corylus avellana 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

Gemeine Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

Faulbaum Rhamnus frangula 

Liguster Ligustrum vulgare 

Europäisches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

Wolliger Schneeball Viburnum opulus 

Kreuzdorn Rhamnus carthaticus 

Weißdorn Crataegus monogyna 

Schlehe Prunus spinosa 

 

(2) Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets (WA) ist das Anpflanzen von Nadelbäumen in Reihen,

z. B. als Grundstückseinfriedung, nicht zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 

zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353) geändert worden ist; 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die 

zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802) geändert worden ist; 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist; 

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-

Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz) vom 20.05.2020 (BGBl. I S. 1041), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 353) geändert worden ist; 

Nds. Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. 2012, S. 46), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 28.06.2022 (Nds. GVBl. S. 388) geändert worden ist; 

Niedersächsisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels 
(NKlimaG) vom 10.12.2020 (Nds. GVBl. 2020, S. 464), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.06.2022 

(GVBl. S. 388) geändert worden ist; 

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), das zuletzt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191) geändert worden ist. 

 

Plangrundlage 

Karte:  ALK, 2021, Maßstab 1:1000, 

 Gemeinde Suhlendorf, Gemarkung Suhlendorf, Flur 1 

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen,  

 © 2021  

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen 

baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand: 26.10.2021). Sie ist hinsichtlich 

der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu 

zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.  

Uelzen, den             gez. Katasteramt Uelzen 

..……………….

 

Planverfasser 

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet von:  

P3 Planungsteam GbR mbH, Ofener Str. 33a, 26121 Oldenburg, 0441-74210 

Oldenburg, den  gez. Planverfasser

..………………. 

 

Satzungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Suhlendorf hat den Bebauungsplan „Ortskern – 3. Änderung und Erweiterung“ nach 

Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 23.08.2022 als Satzung (§ 

10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen. 

Gemeinde Suhlendorf, den  gez. Der Bürgermeister 

 ..………………. 

  

 

Inkrafttreten 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans „Ortskern – 3. Änderung und Erweiterung“ ist gemäß § 10 Abs. 3 

BauGB am 31.08.2022 ortsüblich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am 31.08.2022 

rechtsverbindlich geworden. 

Gemeinde Suhlendorf, den  Der Bürgermeister 

 ..………………. 

  

 

Verletzung von Vorschriften 

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans „Ortskern – 3. Änderung und Erweiterung“ 

ist: 

- eine nach § 214 Abs. 1 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften; 

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

- nach § 214 Abs. 3 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges  

beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden. 

Gemeinde Suhlendorf, den  Der Bürgermeister 

 ..………………. 

  

 

Bebauungsplan „Ortskern – 
3. Änderung und Erweiterung“  

 

Präambel 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der Niedersächsischen 

Bauordnung (NBauO) i. V. m. § 58 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) in den zurzeit geltenden Fassungen hat der Rat der Gemeinde Suhlendorf den Bebauungsplan 

„Ortskern – 3. Änderung und Erweiterung“, bestehend aus der Planzeichnung, den nebenstehenden 

textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen. 

Dieser Bebauungsplan wurde nach § 13b i. V. m § 13a BauGB als Bebauungsplan zur Einbeziehung vom 

Außenbereichsflächen im beschleunigten Verfahren aufgestellt. 

Gemeinde Suhlendorf, den   gez. Der Bürgermeister 

 ..………………. 

  

 

Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Suhlendorf hat in seiner Sitzung am 12.10.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans 

„Ortskern – 3. Änderung und Erweiterung“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 

BauGB am 08.04.2022 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

Gemeinde Suhlendorf, den  gez. Der Bürgermeister 

 ..………………. 

  

 

Öffentliche Auslegung 

Der Rat der Gemeinde Suhlendorf hat in seiner Sitzung am 14.03.2022 dem Entwurf des Bebauungsplans 

„Ortskern – 3. Änderung und Erweiterung“ und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 08.04.2022 ortsüblich bekannt gemacht.  

Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung und die wesentlichen, umweltbezogenen 

Stellungnahmen haben vom 19.04.2022 bis 18.05.2022 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  

Gemeinde Suhlendorf, den  gez. Der Bürgermeister 

 ..………………. 

   


















































